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Oft sind z.B. Heimbewohnerinnen
1
 aufgrund von Einschränkungen ihrer kognitiven Leis-

tungsfähigkeit und ihres Urteilsvermögens (z. B. durch eine Demenzerkrankung) nicht mehr 

in der Lage, ihre Situation und die damit für sie verbundenen Gefahren und Folgen ihrer 

Handlungen und ihres Verhaltens adäquat einzuschätzen. In der Folge gefährden sie möglich-

erweise sich und/oder Dritte (Mitbewohnerinnen, Angehörige, Pflegende etc.). Für Betreuen-

de und Versorgende ist es schwer, immer richtig zu reagieren. Zum einen soll der hilfsbedürf-

tige Mensch geschützt werden und seine Interessen müssen gewahrt sein, zum anderen sind 

vielleicht weitere Menschen da, die ebenfalls der Unterstützung und eines gewissen Schutzes 

bedürfen. Da scheint die Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen in der einen oder 

anderen Form schnell der richtige Weg zu sein, um die Interessen aller zu wahren.  

 

Mit dieser Broschüre werden Angehörige, ehrenamtliche Betreuerinnen, Bevollmächtigte, 

Mitarbeiterinnen in Heimeinrichtungen, Ärztinnen und Interessierte über freiheitsentziehende 

Maßnahmen, die rechtlichen Grundlagen und Genehmigungsmodalitäten informiert. Zusätz-

lich gibt sie aber auch einen Überblick über Möglichkeiten der Vermeidung der Anwendung 

freiheitsentziehender Maßnahmen. So bietet sie der Leserin die Chance der kritischen Ausein-

andersetzung mit diesem Instrument. 

 

 

I.   Freiheitsentziehende Maßnahmen - Was verbirgt sich hinter dem Begriff 

  

Unter freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM), die in § 1906 Abs. 4 BGB geregelt sind, 

werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die die Freiheit von (pflegebedürftigen) Men-

schen erheblich einschränken. Konkret kann es sich dabei handeln um 

 das Anbringen von Gittern oder Bauchgurten bis hin zur Vollfixierung am Bett 

 die Fixierung im Stuhl 

 die gezielte Ruhigstellung durch Medikamente, um die Betroffenen z. B. an der Fort-

bewegung in der Einrichtung oder am Verlassen der Einrichtung zu hindern 

 das Absperren des Zimmers oder der Station 

 sowie komplizierte Schließmechanismen an der Zimmer- oder Stationstür 

 Halten statt Fixieren. Durch diese Teammethode kann bei fachgerechter Anwendung 

die Anzahl und Dauer von Fixierungen verringert werden. Verbale Deeskalationstech-

niken kombiniert mit körperlichen Haltegriffen sollen es den Mitarbeiterinnen ermög-

lichen in Krisensituationen eine tragfähige Beziehung zu erregten Patientinnen (Pati-

entinnen mit herausforderndem Verhalten) aufzubauen.  

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen werden häufig angewandt, um z. B. bei Gangunsicherheit 

und nächtlicher Unruhe einen erheblichen Schaden von der Betroffenen abzuwenden (Verlet-

zungen durch Stürze beim Herausfallen aus dem Bett).  

 

In vielen Fällen ist es so, dass die Heimbewohnerinnen durch Einschränkung ihrer kognitiven 

und intellektuellen Leistungsfähigkeit (z. B. durch dementielle Erkrankung) nicht mehr in der 

Lage sind, ihre Situation richtig einzuschätzen. Es kann zu sogenanntem herausforderndem 

Verhalten kommen, d. h. zu Handlungen, die andere Mitbewohnerinnen oder auch das Perso-

nal beeinträchtigen. Auf den ersten Blick ist es oft schwierig, die jeweilige Handlungsweise 

zu verstehen, so dass es zunächst zu einer Hilflosigkeit im Umgang mit diesem Verhalten 

kommt. 

 

                                                 
1
 Um den Text lesbarer zu machen, ist nur die weibliche Form gewählt worden. Mit dieser Form sind Männer 

und Frauen in gleicher Weise gemeint. 



Die „geschlossene Unterbringung“, die in § 1906 Abs. 1 BGB geregelt ist, schränkt das Recht 

auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit ebenfalls in erheblichem Maße ein. 

 

 

II. „ Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ - Warum sollten freiheitsentziehende 

Maßnahmen auf ein Minimum beschränkt werden? 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Grundsatz, der in Artikel 1 Satz 1 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland formuliert ist, beschreibt ein unveräußerli-

ches Menschenrecht und ist damit essentiell für das Zusammenleben in der staatlichen Ge-

meinschaft. Niemand, weder der Staat mit seinen Organen noch Privatpersonen, dürfen die 

Würde anderer Menschen antasten. 

 

Zur Würde des Menschen gehört selbstverständlich auch das Recht, in Würde zu altern. Die 

Würde des Menschen beinhaltet nicht nur das Recht, die Annehmlichkeiten des Lebens zu 

genießen, sondern umfasst auch das Selbstbestimmungsrecht und das Recht, die Risiken des 

Lebens zu meistern.  

 

Gerade im Alter wächst die Chance, dass wir auf Hilfen angewiesen sind und möglicherweise 

nicht mehr alle Bereiche des Lebens selber regeln können. Umso wichtiger ist es, dass wir uns 

darauf verlassen können, dass uns die Würde gelassen wird. Wichtig ist es, zu erkennen, dass 

sich nicht alle Risiken, die mit einer Alterserkrankung einhergehen (wie z. B. eine dementielle 

Störung, gesteigerter Bewegungsdrang, Gangunsicherheit oder herausforderndes Verhalten) 

beseitigen lassen. Wir müssen uns selber die Frage stellen, ob wir wollen, dass wir im Falle 

einer solchen schwereren Beeinträchtigung zur „eigenen Sicherheit“ im Bett oder im Stuhl 

fixiert oder mit Medikamenten ruhiggestellt werden oder das Risiko eingehen wollen, eventu-

ell zu stürzen. Wir sollten uns vor Augen führen, dass freiheitsentziehende Maßnahmen häu-

fig von den Betroffenen als entwürdigend erlebt werden. Bei der Abwägung einer Maßnahme 

geht es also nicht nur um den Nutzen, den eine solche Maßnahme vielleicht haben kann, son-

dern auch um den Schaden, den das Erdulden einer solchen Maßnahme bei den Betroffenen 

auslöst.  

 

Als Angehörige oder professionelle Helferinnen (Ärztin, Betreuerin, Mitarbeiterin von Alten-

einrichtungen, usw.) müssen wir uns immer wieder kritisch damit auseinandersetzen, ob der 

Ruf nach freiheitsentziehenden Maßnahmen nicht auch dadurch begründet ist, dass wir uns 

selber im Falle eines Sturzes oder eines anderen Schadens der uns anvertrauten Person nicht 

vorwerfen lassen wollen, nicht alles unternommen zu haben, um den Schaden zu vermeiden.  

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind jedoch in den allermeisten Fällen nicht geeignet, ver-

meintliche Risiken zu minimieren bzw. zu beseitigen. Hier gibt es eine große Zahl von Alter-

nativen, von denen einige in den folgenden Abschnitten stichpunktartig dargestellt werden. 

 

 

III. Freiheitserhaltende Maßnahmen 

 

Sowohl zur Vermeidung von Stürzen wie auch zum Umgang mit herausforderndem Verhalten 

wird eine freiheitsentziehende Maßnahme oft als adäquates Mittel angesehen, um die Be-

troffenen quasi vor sich selber zu schützen. Allerdings gibt es vielfältige Alternativen, die im 

Folgenden stichpunktartig dargestellt werden sollen: 

 

 



a) Minimierung des Sturzrisikos 

  

Beim Stehen, beim Laufen, beim Aufstehen aus dem Bett oder dem Stuhl, gibt es bei älteren 

Menschen häufig ein erhöhtes Sturzrisiko. Um dies zu minimieren, können folgende Interven-

tionen sinnvoll sein: 

 

- Muskulatur stärken durch Kraft- und Balancetraining 

- Geh- und Mobilitätshilfen 

- festes Schuhwerk 

- Ellenbogen- und Knieschoner 

- Sturz- und Fahrradhelme 

- Hüftprotektoren  

- helle Beleuchtung 

- Sturzfallen erkennen und beseitigen 

- Sitz- und Haltemöglichkeiten 

- Neubewertung der Medikation 

- geteilte Bettgitter mit Ausstiegsmöglichkeiten 

- Niedrigbetten oder Matratzen auf dem Boden 

 

 

b) Umgang mit herausforderndem Verhalten 

 

In der Betreuung von insbesondere Menschen mit Demenzerkrankungen sind die Betreuenden 

(z. B. Angehörige, Pflegpersonal) immer wieder mit schwierigen Situationen und unverständ-

lichen Verhaltensweisen konfrontiert. Die gewohnten Möglichkeiten Probleme zu lösen, ver-

sagen.  In der Umgebung der Betroffenen kann dies zu Irritationen und Ratlosigkeit führen. 

Menschen mit Demenzerkrankungen stehen wieder auf, wenn man sie hingelegt hat, sie räu-

men fremde Schränke aus, sie rufen andauernd, sie fragen immer wieder das Gleiche und ver-

stehen nicht, dass sie nicht nach Hause können. Manchmal sind sie aggressiv und greifen ihre 

Betreuungskräfte oder Angehörigen an. In diesem Zusammenhang wird auch von sogenann-

tem „herausforderndem Verhalten“ gesprochen. 

 

Sowohl zur Vermeidung von Stürzen wie auch zum Umgang mit herausforderndem Verhalten 

(z.B. Unruhe, Aggression, Rufen etc.) wird eine freiheitsentziehende oder –beschränkende 

Maßnahme oft als adäquates Mittel angesehen, um die Betroffenen quasi vor sich selbst zu 

schützen. Damit reagiert man oft aber nur auf die Folge (nämlich das Verhalten) und nicht die 

eigentliche Ursache, die zu diesem (gefährdenden) Verhalten führt. Im Extremfall könnte das  

bedeuten, dass eine freiheitsentziehende Maßnahme nicht beendet wird, weil die eigentliche 

Ursache für das Verhalten nicht verstanden und angegangen wurde.  

 

Das Grundproblem besteht also fort. Zudem können auch freiheitsentziehende Maßnahmen 

ihrerseits zu Risiken führen und zu einer Gefahr für den Betroffenen werden. 

Wichtig ist es, bei sogenanntem herausforderndem Verhalten zu versuchen, die Handlungs-

weisen der Betroffenen zu verstehen.  

 

 

 

 

 



Wie genau verhält sich dieser Mensch? Warum könnte er dieses Verhalten zeigen? Was hat 

dazu geführt? Die Antworten sind so vielfältig wie die betroffenen Menschen, hier einige 

Antwortmöglichkeiten: 

 

- Schmerzen 

- Angst 

- Depressionen 

- situative Verkennung 

- Unterforderung 

- Überforderung 

- Wechselwirkung von Medikamenten 

- Nebenwirkung von Medikamenten 

- Wegfallen der vertrauten Umgebung 

- Vereinsamung 

 

Als sinnvoll haben sich einige organisatorische und strukturelle Maßnahmen erwiesen, um 

das herausfordernde Verhalten zu verstehen, bzw. die sich daraus ergebenden Probleme zu 

minimieren: 

 

- Fallbesprechung ( s. Punkt V) 

- Pflegeplanung 

- Beratungsgespräche mit Angehörigen 

- Tagesablaufgestaltung 

- therapeutische Angebote  

- demenzgerechte Pflege und wertschätzende Grundhaltung 

- Schulung und Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Angehörige 

 

Die Milieugestaltung spielt im Leben eines jeden Menschen eine große Rolle und beeinflusst 

sein Wohlbefinden. Durch eine bewusste Gestaltung der Umgebung kann eine positive Wir-

kung auf die Psyche ausgeübt werden und freiheitsentziehende Maßnahmen weitgehend ver-

hindert werden. Eine wichtige Rolle spielen: 

 

- die Gestaltung der Wohnräume 

- individuelle Orientierungshilfen 

- angemessene Beleuchtung 

- angepasste Ernährung 

- genügend Bewegungsmöglichkeiten 

- Möglichkeiten sich draußen aufzuhalten 

 

 

c) Werdenfelser Weg  

Der Werdenfelser Weg ist eine Initiative des Amtsgerichts und der Betreuungsstelle Gar-

misch-Partenkirchen. Er war ursprünglich ein verfahrensrechtlicher Ansatz im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens nach § 1906 Abs. 4 BGB die Anwendung von freiheitsentziehenden 

Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen zu reduzieren. Zentraler Punkt des Werdenfelser Weges 

ist der Einsatz von spezialisierten Verfahrenspflegerinnen, die auf dem Gebiet der freiheits-

entziehenden Maßnahmen sowohl über rechtliche als auch pflegerische Fachkenntnisse verfü-

gen. So können auf vielfältige Weise die Freiheiten der Betroffenen erhalten werden. 

 



Inzwischen hat der Werdenfelser Weg weit über das gerichtliche Genehmigungsverfahren 

hinaus Bedeutung. Insbesondere hat der Ansatz in vielen Einrichtungen zur Veränderung der 

Pflegekultur geführt und wird bundesweit von Einrichtungen selbstständig umgesetzt.  

 

 

IV. Freiheitsentziehende Maßnahmen und die gerichtliche Genehmigung 

 

Wenn sich trotz aller Interventionen freiheitsentziehende Maßnahme nicht vermeiden lassen, 

sind folgende Punkte  zu beachten: 

 

a) Gerichtliche Genehmigung 

 

Die Durchführung freiheitsentziehender Maßnahmen bedarf gem. § 1906 BGB der Genehmi-

gung durch das zuständige Betreuungsgericht. Dieses befindet sich beim örtlich zuständigen 

Amtsgericht. 

 

Eine Genehmigung ist dann erforderlich, wenn die Betroffene die Fähigkeit und den natürli-

chen Willen hat, das Bett bzw. den Platz aus eigener Kraft zu verlassen, daran aber gehindert 

werden soll.  

 

b) Ausnahmen 

 

In Ausnahmefällen bedarf es jedoch keiner betreuungsgerichtlichen Genehmigung. Dies sind: 

 

Wirksame Einwilligung durch die Betroffene 

 

Die Betroffenen können in eine beabsichtige Maßnahme einwilligen, wenn sie über den maß-

geblichen natürlichen Willen verfügen und einsichtsfähig sind. Dabei kommt es allein auf die 

natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit an. Die Betroffenen müssen die Bedeutung und 

Tragweite ihrer Entscheidungen erkennen können. Die Einwilligung bezieht sich jeweils auf 

die konkrete Situation. Die Betroffenen können die Einwilligung jederzeit widerrufen.  

 

Passives Herausfallen 

 

Soll nur das passive Herausfallen bzw. Herausrutschen verhindert werden und handelt es sich 

nicht um eine aktive und zielgerichtete Bewegung, so liegt keine freiheitsentziehende Maß-

nahme vor. Eine Genehmigung ist dann nicht erforderlich.  

 

Kurzfristige Fixierungen im Notfall 

 

Ist eine Gefahr für Leib oder Leben oder für ein anderes Rechtsgut nur durch eine freiheits-

entziehende Maßnahme abzuwenden, liegt ein rechtfertigender Notstand vor. Der rechtferti-

gende Notstand ist nur bei einmaligen und kurzfristigen Maßnahmen in Notsituationen gege-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 



„Desorientierten Schutzsystem“ – Ansprechen beim Weglaufen 

 

In offenen Heimen kommt es immer wieder vor, dass desorientierte/demente Heimbewohne-

rinnen unbemerkt das Haus verlassen. Schwere Unfälle als Folge des Verlassens der geschütz-

ten Umgebung können die Folge sein. Aufwendige Suchtaktionen sind in einigen Fällen nicht 

zu vermeiden. Die desorientierten Schutzsysteme funktionieren so, dass die weglaufgefährde-

ten Bewohner ein Armband mit einem Sender tragen, der eine Mitteilung an das Pflegeperso-

nal sendet, wenn der demente Bewohner den Türbereich betritt und das Haus verlassen will. 

Die Betroffene kann dann sofort im Eingangsbereich angesprochen und zurückbegleitet wer-

den. Hiermit soll eine menschenwürdige Lösung zur Verhinderung des Weglaufens ohne ge-

schlossene Türen ermöglicht werden. Nach der gängigen Praxis ist eine Genehmigung nicht 

erforderlich, wenn sich das Eingreifen auf bloßes Zureden beschränkt. 

 

 

 

c) Wann kann eine Genehmigung erteilt werden? 

 

Die freiheitsentziehende Maßnahme muss den Zweck haben, einen erheblichen Schaden von 

der Betroffenen abzuwenden, z. B. Verletzung durch Stürze. In jedem Fall ist vorher sorgfäl-

tig zu prüfen, ob dieser Zweck nicht auch durch weniger belastende Maßnahmen erreicht 

werden kann (s. Minimierung des Sturzrisikos). Hierfür hat die insoweit Bevollmächtigte 

bzw. die rechtliche Betreuerin sich ein Bild von der aktuellen Situation der Betroffenen zu 

machen und mit den behandelnden Ärztinnen und dem Pflegepersonal über die beabsichtigte 

Maßnahme und mögliche Alternativen zu sprechen. 

 

d) Wie kommt es zu einer Genehmigung? 

 

Kommt die Betreuerin / Bevollmächtigte nach entsprechender Prüfung zu dem Ergebnis, dass 

eine freiheitsentziehende Maßnahme unvermeidbar und erforderlich ist, hat sie sich mit einem 

Antrag auf Genehmigung der freiheitsentziehenden Maßnahme an das zuständige Betreu-

ungsgericht zu wenden.  

 

Zu beachten ist hierbei, dass die Betreuerin über einen entsprechend bezeichneten Aufgaben-

kreis verfügt. Ein Bevollmächtigter ist zur Entscheidung über freiheitsentziehende Maßnah-

men nur berechtigt, wenn dieser Aufgabenkreis ausdrücklich in der Vollmacht enthalten ist.  

 

Anderenfalls ist für diesen Bereich und entsprechende Entscheidungen die Einrichtung einer 

rechtlichen Betreuung erforderlich.  

 

Die Betreuerin / Bevollmächtigte hat beim Betreuungsgericht einen Antrag auf Genehmigung 

der beabsichtigten Maßnahme zu stellen. Dem Antrag sind ein aktuelles ärztliches Attest und 

ggf. eine beglaubigte Kopie der Vorsorgevollmacht beizulegen. 

Das ärztliche Attest sollte Aussagen treffen zum Gesundheitszustand der Betroffenen und 

zum Anlass, zur Art und zur Dauer der Maßnahme. 

 

Im Rahmen des gerichtlichen Genehmigungsverfahrens wird sich das Betreuungsgericht unter 

Einschaltung einer Verfahrenspflegerin und ggfs. der Betreuungsstelle ein eigenes Bild von 

der Erforderlichkeit der beabsichtigen Maßnahme machen und über den Antrag entscheiden. 

 

 

 



e) Welche Rolle hat die Betreuerin bzw. die Bevollmächtigte im Verfahren? 

 

Die Betreuerin / Bevollmächtigte ist diejenige, die als Vertreterin  der Betroffenen eine Ent-

scheidung über die Vornahme einer freiheitsentziehenden Maßnahme trifft. Weder die Ärztin 

noch das Pflegepersonal dürfen, von einer Notsituation abgesehen, ohne das Einverständnis 

der Betreuerin / Bevollmächtigten freiheitsentziehende Maßnahmen durchführen. Dies gilt 

auch für die Vergabe von Medikamenten. Vor jeder Medikamentenverordnung ist die Einwil-

ligung der Betroffenen, der Betreuerin oder der Bevollmächtigten einzuholen. 

 

Sollte sich die Betreuerin / Bevollmächtigte für die Vornahme einer freiheitsentziehenden 

Maßnahme entscheiden, hat sie unverzüglich das zuständige Betreuungsgericht zu informie-

ren und einen Antrag auf Genehmigung zu stellen. 

 

Die Betreuerin / Bevollmächtigte hat sich auch nach der Genehmigung regelmäßig durch 

Rücksprache mit der Ärztin und dem Pflegepersonal über die Notwendigkeit der freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen zu informieren und die Einhaltung zu kontrollieren. Auch das Ende 

der Zwangsmaßnahme muss von der Betreuerin initiiert werden 

 

f) Was versteht man unter einer geschlossenen Unterbringung? 

 

Von einer geschlossenen Unterbringung wird gesprochen, wenn die Betroffene sich unfreiwil-

lig in einer abgeschlossenen Einrichtung, z. B. auf der geschlossenen Station eines psychiatri-

schen Krankenhauses oder einer speziell für diesen Zweck eingerichteten geschlossenen Ab-

teilung in einem Heim aufhält. Die geschlossene Unterbringung ist besonders gesetzlich gere-

gelt und unterliegt teilweise anderen Genehmigungsvoraussetzungen als freiheitsentziehenden 

Maßnahmen.  

 

V.  Zusammenarbeit der einzelnen Akteure 

 

Mit dem Problemfeld „freiheitserhaltende und freiheitsentziehende Maßnahmen bei pflegebe-

dürftigen Menschen“ sind, wie bereits oben dargestellt, verschiedene Personengruppen be-

schäftigt. Dazu gehören neben den Betroffenen selbst, vor allem die Angehörigen, die teilwei-

se auch als ehrenamtliche rechtliche Betreuerinnen / Bevollmächtigte wirken. Weitere wichti-

ge Beteiligte sind die Berufsbetreuerinnen, die Mitarbeiterinnen der Pflege- und Seniorenein-

richtungen (vor allem Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes, Sozialarbeiterinnen, Ergotherapeu-

tinnen sowie Bewegungstherapeutinnen). Die behandelnden Ärztinnen, seien es die zuständi-

gen Allgemeinmedizinerinnen oder auch die Ärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie 

bzw. Nervenheilkunde spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle. Nicht vergessen werden dür-

fen die Richterinnen sowie die Verfahrenspflegerinnen. 

 

Eine Kooperation all dieser Beteiligten zum Wohle der Betroffenen ist unabdingbar. Auch 

wenn es im Einzelfall schwierig scheint, sollte versucht werden, gemeinsame Gespräche aller 

Beteiligten zu initiieren um die weitere Vorgehensweise zu besprechen und mögliche frei-

heitsentziehende Maßnahmen zu vermeiden.   

 

Im Folgenden soll exemplarisch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit dargestellt werden: 

Zur Frage des Umgangs mit herausforderndem Verhalten ist es zunächst wichtig, eine biogra-

fische Anamnese zu erheben. Hierzu können die Betroffene (soweit als möglich), die Angehö-

rigen und die Mitarbeiterinnen der Betreuungseinrichtung beitragen. Mit Hilfe dieser biografi-

schen Anamnese lassen sich Verhaltensweisen häufig deutlich besser verstehen. In einem 

weiteren Schritt ist es notwendig, ärztlicherseits mögliche somatische Beschwerden abzuklä-



ren und eine psychopathologische Diagnostik durchzuführen. Sowohl die erhobenen medizi-

nischen Befunde wie auch die Ergebnisse der biografischen Anamnese sollten in einem ge-

meinsamen Gespräch zusammengefasst werden, um sowohl medizinische, wie auch pflegeri-

sche und soziale Alternativen aufzuzeigen und damit das Wohlbefinden der Betroffenen zu 

verbessern. Unter den gegebenen Umständen sollten häusliche Wohlfühl-Eelemente, z.B. der 

Lieblingssessel, kleine Möbelstücke, Bilder, Fotografien usw. eingebracht werden, um der 

Betroffenen den Wechsel von der Wohnung in die Einrichtung zu erleichtern. 

 

Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller im Einzelfall beteiligten Personen, sollte es 

gelingen, zum Wohle der Betroffenen Maßnahmen zu ergreifen, die ihre Freiheit soweit als 

möglich erhalten. Die Entwürdigung, die in einer Freiheitsentziehung liegt, muss vermieden 

werden. Jede der beteiligten Akteurinnen sollte die Aufgaben und Verantwortungsbereiche 

der anderen beteiligten Akteurinnen kennen und diese in eigene Überlegungen einbeziehen. 

 


